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IhreZeichen,IhreNachrichtvom UnserZeichen(bittebeiAntwortangeben) Datum 28.06.2019

I-32-38/01/33-52779VIG

Amtliche Lebensmittelüberwachung

StadtFrankfurt(Oder)

AntragaufInformationsgewährungnachVerbraucherinformationsgesetz

(VIG)vom 22.05.2019bezüglichdesObjektesGasthof„Frankfurter

Kartoffelhaus“inFrankfurt(Oder)

SehrgeehrterHerrWallroth,

Bezugnehmendauf IhrenAntragnachdem VIG vom 22.05.2019erlässt

das Veterinär-und LebensmittelüberwachungsamtFrankfurt(Oder)(VLÜA)

folgendenBescheid:

1. IhremAntragaufHerausgabederletztenzweiKontrollberichtezum

ObjektFrankfurterKartoffelhaus,Holzmarkt7,15230 Frankfurt

(Oder)wirdstattgegeben.

Dervon Ihnenerbetene InformationszuganginForm elektronischer

Übersendung(E-Mail)derKontrollberichteerfolgtspätestens14

Tage nachZustellung/BekanntgabediesesBescheides.

2. DieserBescheidergehtgebühren-und auslagenfrei.

Sachverhalt

Am 22.05.2019beantragtenSieüberdieInternetplattformfragdenStaat.de|

dieHerausgabevonInformationen,dasObjektFrankfurterKartoffelhaus,

Holzmarkt7,15230Frankfurt(Oder)betreffend.

Sie beantragtendieHerausgabe folgenderInformationen:

- Wann habendie beidenletztenlebensmittelrechtlichen

Betriebsprüfungenin o.g.Einrichtungstattgefunden

- Kam es hierbeizu Beanstandungen?Fallsja,beantrageichhiermit

dieHerausgabe des entsprechendenKontrollberichtesan mich.

GestützthabenSieIhrenAntragauf8$ 1,2 Abs.1,4 Abs.2 und7 Abs.1

VIG.

DerOberbürgermeister

FürdenSchriftwechselverwenden

Sie bittegrundsätzlichdie

nachstehendePostfachadresse:

Postfach 1363 |15203Frankfurt(Oder)

Telefon:+49 {(0)335552-0

Fax: +49 (0335552-1099

E-Mail:-stadt@frankfurt-oder.de

Internet:www.frankfurt-oder.de

UnsereallgemeinenSprechzeiten:

Dienstag:

09:00-12:00Uhr |13:00-18:00Uhr

Donnerstag:

09:00-12:00Uhr|13:00-16:00Uhr

sowienachVereinbarung

Bankverbindung:

SparkasseOder-Spree

IBAN:DE42 17055050 1700 1004 98

BIC:WELADEDI1LOS

Gläubiger-ID:DE30ZZ2Z00000171216

WichtigerHinweis:

DiegenanntenE-Mail-Adressendie-

nennurfürdenEmpfangeinfacher

MitteilungenohneSignaturund/oder

Verschlüsselung.Formgebundene

Erklärungen,insbesondereEinhaltung

derSchriftformkönnendahernicht

wirksamandiegenanntenE-Mail-

Adressenübermitteltwerden.



Dem Betrieb wurdeals Beteiligtem, dessen rechtliches Interesse durch den
Ausgang des Verfahrens berührt werden kann, gemäß
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburgschriftlich die
Gelegenheit gegeben,sich zu der geplanten HerausgabederInformationen
zu äußern.

Rechtliche Begründung

Das VLUA ist gemäß 8 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 VIG i.V.m. 8 3 Satz 1 Nr. 2 der
. Verordnung überdie Zuständigkeiten nach dem Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch, dem Verbraucherinformationsgesetz und weiterer
Vorschriften (LFGBZV) die für den Erlass dieses Bescheides sachlich und
örtlich zuständige Behörde.

zu Ziffer 1 des Bescheides
Ihr Antrag ist gemäß 8 4 Abs. 1 Satz 1 VIG hinreichend bestimmt undlässt
erkennen, auf welche Informationen er gerichtetist.

Ihrem Antrag stehen nach Prüfung seitens des VLUA gemäß $ 3 VIG keine
Ausschluss- oder Beschränkungsgründe entgegen.
Die Information wird somit gemäß $ 4 Abs. 1 VIG antragsgemäß
(Herausgabe der zweiletzten Kontrollberichte)erteilt.

Im vorliegenden Verfahren waren Belange Dritter von dem Antrag auf
Informationsgewährung betroffen. Deshalb wurde dem betroffenenDritten,
hier dem Objekt Frankfurter Kartoffelhaus, Holzmarkt 7, 15230 Frankfurt
(Oder) gemäß $ 5 Abs. 1 Satz 1,2 VIG Gelegenheit gegeben,sich zur
geplanten Informationsherausgabe zu äußern. -

Gemäß 8 5 Abs. 2 Satz 3 sowie Abs. 4 Satz 2 und 3 VIG ist dem
betroffenen Betrieb zunächst die Entscheidung über Ihren Antrag

mitzuteilen. Der Betrieb erhält eine Ausfertigung dieses Bescheides, um
ihm die Möglichkeit einzuräumen, in einem ausreichendenZeitraum von 14

Tagen Rechtsbehelf einzulegen.

zu Ziffer 2 des Bescheides
Ihr Antrag bezieht sich auf Informationen nach 8 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG.
Gemäß 8 7 Abs. 1 Satz 2 VIG ist der Zugang zu Informationen nach $ 2
Abs. 1 Satz 1 Nummer1 bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1000 Euro
gebühren- und auslagenfrei. Der Gebührenaufwand überschreitet nicht die
vorgenannte Bemessungsgrenze.
Dieser Bescheid und die Informationsgewährung gemäß $ 7 Abs. 1 Satz 2
VIG sind gebühren- und auslagenfrei.

Rechtsgrundlagen:

- Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen
Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz-VIG) vom

05.11.2007 in der zur Zeit gültigen Fassung

- Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Lebensmittel — und
Futtermittelgesetzbuch, dem Verbraucherinformationsgesetz und
weiteren Vorschriften (LFGBZV) vom 12.Juli 2006 in der zur Zeit
gültigen Fassung

FRANKFURT (ODER)

 



FRANKFURT {ODER)

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen BescheidkannWiderspruchinnerhalbeinesMonatsnach

BekanntgabeschriftlichoderzurNiederschriftbeidem Oberbürgermeister

derStadtFrankfurt(Oder),Marktplatz1,15230 Frankfurt(Oder)-

zweckmäßigerweisebeimAmt fürOrdnung und Sicherheit,Abt.Veterinär-

und Lebensmittelüberwachungsamt,Goepeistr.38,15234 Frankfurt(Oder)

erhobenwerden.

MitfreundlichenGrüßen

im Auftrag
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